
 
Landgericht Detmold 

 
 

 
 

Hinweisgebersystem („Whistleblower“) 
gem. § 53 GwG 

 
 
Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) 
 
Die Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte üben die Dienstaufsicht über die 
Notarinnen und Notare des Landgerichtsbezirks aus (§ 92 Nr. 1 BNotO). Als Aufsichtsbe-
hörde sind sie gemäß § 53 Abs. 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) verpflichtet, ein System einzurichten zur An-
nahme von Hinweisen zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das Geldwä-
schegesetz oder gegen auf Grundlage des Geldwäschegesetzes erlassene Rechtsver-
ordnungen und anderen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Ter-
rorismusfinanzierung. 
 
Wie kann ein solcher Hinweis gegeben werden? 
 
Konkrete Hinweise auf Verstöße durch Notarinnen oder Notare des Landgerichtsbezirks 
gegen die vorgenannten Bestimmungen können Sie auf folgenden Wegen übermitteln:  
 
− per Brief an: 

Landgericht Detmold 
– Notaraufsicht – 
Paulinenstraße 46 
32756 Detmold 

 
− per E-Mail an: 

verwaltung@lg-detmold.nrw.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass ein Hinweis möglichst konkrete Angaben zu dem erhobenen 
Vorwurf enthalten sollte. Die Offenlegung Ihrer Identität ermöglicht über die Hinweisertei-
lung hinaus eine weitere Kommunikation mit Ihnen. Ihre Identität darf ohne Ihre aus-
drückliche Zustimmung nicht offenbart werden, es sei denn, eine Weitergabe der Infor-
mation ist im Kontext weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Verwaltungs- oder Ge-
richtsverfahren erforderlich oder die Offenlegung wird gerichtlich angeordnet. 
 
Ein Hinweis kann auch anonym erfolgen. In diesem Fall müssen Sie bei allen Kommuni-
kationswegen darauf achten, dass Sie keine Informationen zu Ihrer Person übermitteln. 
Bei einer Übermittlung per E-Mail sollte daher die E-Mailadresse keine Rückschlüsse auf 
Ihre Identität zulassen. 
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